
Pflege stambulant: Sicherheit 
trifft Flexibilität 

Mit dem Gesetz zur Befugniserweiterungsgesetz wird zum 1. Januar 2026 ein dritter 

Sektor in der Pflege eingeführt. Was bedeutet das konkret für die Pflegepraxis?

Von Lukas Schweizer und 
Jörn Bachem

M it dem jüngst 
beschlossenen 
„Gesetz zur Be-
fugniserweite-

rung und Entbürokratisierung 
in der Pf lege“ (BEEP) wird 
zum 1. Januar 2026 ein drit-
ter Sektor in der Pf lege ein-
geführt. Die neue „stambu-
lante“ Versorgung will beides: 
stationäre Sicherheit und am-
bulante Flexibilität.

Was bedeutet das kon-
kret  – und taugt das Kon-
z ept  f ü r  d ie  P f legepra-
xis? Was ist „stambulant“? 
Zwischen stationär und ambu-
lant liegt künftig „stambulant“. 
Das Konzept hat der Träger 
BeneVit in Baden-Württem-
berg entwickelt und seit 2008 
erprobt. Die Modellvorhaben 
w e r d e n  n u n  z u m  E l e -
ment der Regelversorgung. 
Im Z ent r um s tehen d ie 
Selbstbestimmung der Pf le-
gebedürftigen und die f le-
xible Ressourcennutzung in 
Wohngruppen mit dem Ziel, 
Versorgungssicherheit bei ge-
ringerem Eigenanteil und we-
niger Personalbedarf zu er-
reichen.

Das Leistungsgerüst: Ba-
sis plus Wahl Pf legebedürfti-
ge in stambulanten WGs erhal-
ten Basisleistungen durch einen 
ambulanten Pflegedienst. Mög-
liche sind häusliche Pflegehil-
fe nach SGB XI, häusliche 
Krankenpf lege (HKP) nach 
SGB V sowie Betreuungs- 
und hausw i r t scha f t l iche 
Leistungen. Die Leistun-
gen des Basispakets muss der 
Pf legedienst verpf lichtend 
erbringen, sie werden aber 
auch fest vergütet – ein quasi-
stationäres Versorgungspaket 
für Sicherheit wie im Pflege-
heim. Leistungen der HKP 
als Bestandteil des Basispakets 
müssen nicht ärztlich verord-
net werden, eine Anordnung 

genügt. Die Finanzierung 
übernehmen die Krankenkassen.

Welche Leistungen ins 
Paket kommen, kann und 
muss indiv iduel l verhan-
delt werden, ebenso der Preis. 
Zusätzlich vereinbaren die Be-
wohner aus dem klassischen 
ambulanten Portfolio (s.o.) 
individuelle Wahlleistungen, 
die der Pflegedienst ebenfalls 
anbieten muss, bezahlt nach 
den bestehenden ambulan-
ten Vergütungsvereinbarun-
gen. Alternativ können die 
Leistungen selbst organi-
siert, etwa durch Angehö-
rige, Freunde oder andere 
Dienstleister erbracht werden. 
Ansprüche und Zuschläge 
Bewohner stambulanter WGs 
haben Anspruch auf alle am-
bulanten Leistungen nach 
SGB X I ,  m it  Au sna h-
me de s  Ent l a s t u ng sbe-
trags. An die Stel le des 
Wohngruppenzuschlags von 
214 Euro tritt ein Zuschlag 
von 450 Euro pro Monat. Mehr 
Sachleistungsbudget also. Der 

Anspruch auf Tagespflege fällt 
jedoch weg – „Stapelleistun-
gen“ soll es nicht mehr geben. 
Versorgungsverträge: Der Pfle-
gedienst muss einen 
Versorgungsver-
trag mit den 
Partnern der 
Pf legesatz-
v e r e i n b a -
rung sowie 
d e n  L a n -
desverbänden 
der K ranken-
k a s s en  u nd  Er-
satzkassen schließen. Zu re-
geln sind darin die Basis- und 
die Wahlleistungen, deren 
Vergütung sowie die Quali-
tätssicherung. Kommt keine 
Einigung zustande, setzt auf 
Antrag die Schiedsstelle nach 
§ 76 SGB XI unter Mitwir-
kung der Krankenkassen den 
Vertragsinhalt fest. Bis zum 
30. September 2026 sol-
len d ie Spitzenverbände 
Rahmenempfehlungen zur 
Ausgestaltung der Versor-
g ungsver t räge vere inba-

ren. Daran sollen sich die 
Vertragspartner regelmäßig ori-
entieren – insbesondere beim 
Personal und den HKP-Leis-

tungen. Zwingend sind sie je-
doch nicht. Die neue Ver-

sorgungsform wird von 
noch zu schaffenden 
Sonderregelungen für 
Qualitätsprüfungen 
begleitet. Die Qua-
litätsmaßstäbe nach 

§ 113 SGB XI sollen 
entsprechend ergänzt wer-

den. Eine besondere Struk-
tur der Qualitätsprüfung wird 
a n f a n g s  z u s ä t z l i c h e n 
A u f w a n d  b e d e u t e n . 
Flexibilität oder neue Büro-
kratie? Von Personalbemes-
sungsvorgaben der Rahmen-
verträge abzuweichen und die 
Versorgung weitgehend am-
bulant zu organisieren – das 
klingt nach echter Flexibilität. 
Doch was bleibt davon nach 
den Rahmenempfehlungen 
übrig? Die Frist bis September 
2026 ist ehrgeizig, zumal es 
nicht länger um Modellprojek-

te geht und die Vorgaben lang-
fristig tragen müssen. Und kann 
ein „dritter Sektor“ mit eigenen 
Regeln wirklich Bürokratie ab-
bauen? Eher fraglich. Konse-
quenter wäre die Auflösung der 
starren Sektorengrenzen ins-
gesamt. Weitere Fragen wer-
den zu klären sein. Wird der 
Zuschlag von 450 Euro auch 
bei anbieterorganisierten WGs 
gezahlt? Zuletzt hat das LSG 
Hessen entschieden, dass der 
Anspruch auf den Wohn-
gruppenzuschlag nach § 38a 
SGB XI dort ausgeschlos-
sen ist. Das Heimrecht der 
Länder kennt kein stam-
bulant, es gibt erheblichen 
Abst immungsbeda r f  mit 
der Heimaufsicht. Für Trä-
ger,  d ie  „ a mbu l a nt i s ie -
ren“ möchten, ergeben sich 
neue Perspektiven; zugleich 
drohen zähe, aufwendige Ver-
handlungen mit den Kosten-
trägern, vor allem um das Ba-
sispaket und seinen Preis – die 
Kassen werden es umfangreich 
und zugleich günstig ausgestal-
tet sehen wollen.

Fazit: 
„Stambulant“ verbindet Si-
cherheit mit Wahlfreiheit – 
ein Mix, der vielverspre-
chend klingt. Die Struktur 
wirkt attraktiv, doch die 
Praxis hängt von drei Stell-
schrauben ab: klaren, trag-
fähigen Rahmenempfeh-
lungen, Heimaufsicht und 
Qualitätssicherung ohne bü-
rokratische Überdehnung 
sowie einer fairen, realisti-
schen Vergütung im Basispa-
ket, welche die Versorgungs-
sicherheit nicht auf Kosten 
der Anbieter gefährdet. Ge-
lingt dieser Dreiklang, kann 
„stambulant“ gegenüber dem 
Pflegeheim Träger und Pfle-
gebedürftige entlasten und 
mehr Individualität bringen.

Die Autoren sind Rechtsanwälte 
bei Iffland Wischnewski, Fach-
kanzlei für die Sozialwirtschaft, 
Darmstadt, www.iw-recht.de.

Pflegeausbildung für Geduldete ohne Arbeitserlaubnis möglich 
Trotz Arbeitsverbot: Verwaltungsgerichtshof erlaubt Geflüchteter Beginn der Altenpflegehelferin-Ausbildung

Eine 38-jährige Gef lüchte-
te aus Westafrika kann ihre 
Ausbildung zur Altenpflege-
helferin antreten, obwohl ihr 
die Behörden ein Arbeitsver-
bot erteilt hatten. Der Ver-
waltungsgerichtshof Baden-
Württemberg stellte fest, dass 
für die Altenpflegeausbildung 
keine Arbeitserlaubnis erfor-
derlich ist.

Der Verwaltungsgerichts-
hof Baden-Württemberg hat 
in einem Beschluss vom 12. 
November 2025 entschieden, 

dass geduldete Flüchtlinge für 
eine Ausbildung in der Alten-
pflege keine Arbeitserlaubnis 
benötigen. Das Gericht be-
gründet dies damit, dass es sich 
bei der Altenpflegeausbildung 
im Südwesten um eine schuli-
sche Ausbildung handelt, wie 
aus dem der Deutschen Pres-
se-Agentur vorliegenden Be-
schluss hervorgeht.

Laut dem 12. Senat des 
VGH in Mannheim gelten 
praktische Tätigkeiten im Rah-
men einer schulischen Berufs-

ausbildung nicht als erlaubnis-
pflichtige Beschäftigung. Dies 
treffe auch dann zu, wenn die 
Auszubildenden den prakti-
schen Teil in einem Pf lege-
heim absolvieren und dafür 
eine Ausbildungsvergütung er-
halten. Der Praxisanteil sei eng 
mit der theoretischen Ausbil-
dung verzahnt und somit Be-
standteil der Schulausbildung. 
Eine im Arbeitsvertrag gefor-
derte „geeignete Arbeitserlaub-
nis“ sei folglich nicht erfor-
derlich.

Die Beratungsstelle Plan.B 
für Geflüchtete in Tübingen 
und der Region schätzt die 
Entscheidung als bedeutsam 
für die gesamte Branche ein, 
berichtet dpa. Laut Mitteilung 
der Beratungsstelle seien viele 
Akteure im Land bislang da-
von ausgegangen, dass gedul-
dete Flüchtlinge für die Ausbil-
dung in der Altenpflege explizit 
eine Arbeitserlaubnis benöti-
gen. Diese Anforderung stehe 
häufig auch als Klausel in den 
Ausbildungsverträgen.

Der konkrete Fall betraf ei-
ne 38-jährige Frau aus Westaf-
rika, die zum 1. Oktober eine 
Ausbildung zur Altenpflege-
helferin beginnen wollte. Die 
deutschen Behörden hatten ihr 
jedoch eine Duldung mit Ar-
beitsverbot erteilt, weil sie zu-
vor in Italien ein Asylverfahren 
durchlaufen hatte. Die Bera-
tungsstelle Plan.B unterstütz-
te die Frau bei ihrem Gang vor 
Gericht.

Der Ausgang des Verfah-
rens gestaltete sich paradox: 

Die Frau konnte laut VGH kei-
ne Erlaubnis für ihre Ausbil-
dung einklagen, weil sie diese 
gar nicht benötigt. „Frau M. ist 
sozusagen erfolgreich vor Ge-
richt gescheitert“, sagte Mat-
thias Schuh von der Beratungs-
stelle laut Mitteilung.

Nach der gerichtlichen Ent-
scheidung reagierte das Pflege-
heim nach Angaben der Be-
ratungsstelle sofort. Die Frau 
könne ab nächster Woche 
nachträglich in die praktische 
Ausbildung einsteigen.� (dpa)

Im Zentrum von Stambulant stehen die Selbstbestimmung der Pflegebedürftigen mit dem Ziel, Versorgungssicherheit bei geringerem  
Eigenanteil und weniger Personalbedarf zu erreichen.� Foto: AdobeStock/Bojan
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